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Nr. 30 
 
Die Wahlleiterin des Landkreises Günzburg 
Bekanntmachung der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses für die Wahl des Kreistags 
und des Landrats bzw. der Landrätin im Landkreis Günzburg am 8. März 2026 
 
Die Kreiswahlleiterin erlässt die diesem Amtsblatt als Anhang I beigefügte Bekanntmachung der Form der Verkün-
dung des vorläufigen Wahlergebnisses für die Wahl des Landrats bzw. der Landrätin und des Kreistags im Landkreis 
Günzburg am 8. März 2026. 
 
 
Az. 0140/0150 
Günzburg, 26. Februar 2026 
 
Brehm 
Stellvertretende Landkreiswahlleiterin 
 

 
Nr. 31 
 
Die Wahlleiterin des Landkreises Günzburg 
Bekanntmachung der Sitzung des Landkreiswahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl 
des Landrats bzw. der Landrätin im Landkreis Günzburg am 8. März 2026 
 
Die Kreiswahlleiterin erlässt die diesem Amtsblatt als Anhang II beigefügte Bekanntmachung über die Sitzung des 
Landkreiswahlausschusses am 10. März 2026. 
 
 
Az. 0140/0150 
Günzburg, 26. Februar 2026 
 
Brehm 
Stellvertretende Landkreiswahlleiterin 
 

 
Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Nr. 32 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Balzhausen Landkreis Günzburg für das Haushaltsjahr 2026 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Balzhausen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 302.500,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je  90.900,00 €. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 
(1)  Verwaltungsumlage 
 
1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 301.500,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
2.  Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2025 

auf 106 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3.  Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.844,34 € festgesetzt. 
 
(2)  Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft.  
 
 
Thannhausen, 06.02.2026 
 
Daniel Mayer 
Verbandsvorsitzender 
Schulverband Balzhausen 
 

II. 
 
Das Landratsamt Günzburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
03.02.2026, Nr. 20 Az. 9412.0, festgestellt, dass keine genehmigungspflichtigen Teile nach Art. 67 bzw. Art. 71 GO 
i.V.m. Art. 9  BaySchFG und Art. 40 KommZG enthalten sind. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen weiteren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs.3 GO für die ge-
samte Zeit ihrer Wirksamkeit bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, Edm.-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Thannhausen, 06.02.2026 
 
Daniel Mayer 
Verbandsvorsitzender 
Schulverband Balzhausen 
 

 
 
 

Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
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Anhang I zum Amtsblatt für den Landkreis Günzburg Nr.  9 vom 27. Februar 2026



Anhang II zum Amtsblatt für den Landkreis Günzburg Nr. 9 vom 27. Februar 2026




